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Parlamentarischer Vorstoss 

 

Vorstoss-Nr.: 268-2022 

Vorstossart: Interpellation 

Richtlinienmotion: ☐ 

Geschäftsnummer: 2022.RRGR.408 

  

Eingereicht am: 06.12.2022 

  

Fraktionsvorstoss: Nein 

Kommissionsvorstoss: Nein 

Eingereicht von: Ritter (Burgdorf, GLP) (Sprecher/in) 

 
 

 Bossard-Jenni (Oberburg, EVP) 
Remund (Mittelhäusern, Grüne) 

 
 

Weitere Unterschriften: 0 

  

Dringlichkeit verlangt: Nein 

Dringlichkeit gewährt:     

  

RRB-Nr.:  vom  

Direktion: Bau- und Verkehrsdirektion 

Klassifizierung: Nicht klassifiziert 

Import aussereuropäischer Natursteine für kantonale Bauvorhaben 

Natursteine sind ein wichtiger Baustoff bei kantonalen Bauvorhaben, vorab im Tiefbau, manch-

mal aber auch im Hochbau. Der Einkauf von Natursteinen aus aussereuropäischen Ländern, 

zum Beispiel aus Ostasien, ist in verschiedener Hinsicht kaum vertretbar und widerspricht 

Grundsätzen der Nachhaltigkeit und Bemühungen zur Kreislaufwirtschaft. 

Der Regierungsrat wird um Beantwortung folgender Fragen gebeten: 

1. Wie hoch ist der prozentuale Anteil an für kantonale Bauvorhaben verwendeten Naturstei-

nen, verteilt auf die drei Herkunftsräume «Schweiz», «EU-/EFTA-Staaten» und «Rest der 

Welt»? 

2. Trifft es zu, dass es aufgrund übergeordneter Rechtsnormen unzulässig ist, den Import 

aussereuropäischer Natursteine für kantonale Bauvorhaben zu verbieten? Wenn ja, welche 

Normen (kantonale, bundesrechtliche, ggf. staatsvertragliche) verunmöglichen ein solches 

Verbot? 

3. Ist es zulässig, den CO2-Ausstoss des Transports von Natursteinen vom Abbauort bis zur 

Baustelle als Kriterium für die Beschaffung von Natursteinen für kantonale Bauvorhaben 

einzuführen? Wenn ja, wären dazu gesetzliche Bestimmungen nötig oder könnte dies auf 

Verordnungsstufe oder sogar nur als Weisung eingeführt werden? 

4. Welche Sozialstandards bestehen für den Import von Natursteinen aus Staaten ausserhalb 

der EU und der EFTA für kantonale Bauvorhaben? Wie wird die Einhaltung dieser Stan-

dards kontrolliert? 

I 



 

Nicht klassifiziert | Letzte Bearbeitung: 19.12.2022 | Version: 3 | Dok.-Nr.: 258384 | Geschäftsnummer: 2022.RRGR.408 2/2 

5. Betrachtet der Regierungsrat den Import von aussereuropäischen Natursteinen für kanto-

nale Bauvorhaben aus baulicher Sicht (ohne Berücksichtigung von ökologischen und sozia-

len Kriterien) als wichtig oder im Gegenteil als entbehrlich? 

 

 

 
Verteiler 

‒ Grosser Rat 
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